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3. Die Handelsorganisationen (HO) und Konsumge
nossenschaften erhalten wie bisher auf der 
Grundlage ihrer Handelspläne Lieferanweisung 
vom zuständigen Amt für Handel und Versor
gung.
Für den Transport ist auch weiterhin der Waren
begleitschein erforderlich.

4. Der sonstige Einzelhandel gibt seine Bestellun
gen bei dem von ihm gewünschten Lieferanten 
auf. Diese Bestellungen sind von dem Lieferan
ten listenmäßig mit folgenden Angaben zusam
menzufassen:

Name und Anschrift des Bestellers, Bestell
zeitraum, Warenart und Warenmenge.

Die Lieferanten erhalten gegen Abgabe der Be- 
stell-Listen Lieferanweisungen bis zu einer Höhe 
von jeweils einem Drittel des planmäßigen Quar
tals-Kontingentes.
Für den Transport ist auch wie bisher der Wa
renbegleitschein erforderlich.

5. Großverbraucher, wie Werkküchen, Krankenhäu
ser, Kinder- und Ferienheime, Schulen, sonstige 
Gemeinschaftverpflegende, sowie Speisewirtschaf
ten erhalten vom zuständigen Amt für Handel 
und Versorgung Lieferanweisungen über die zur

Deckung des normalen monatlichen Bedarfs er
forderlichen Mengen für die von ihnen zu ver
pflegenden Personen. Die Lieferanweisungen 
werden auf Antrag der Großverbraucher ausge
geben. Der Antrag muß neben der Warenart und 
-menge Angaben über die Anzahl der zu verpfle
genden Personen enthalten.

6. Für die im Versorgungsplan besonders ausgewie- 
seqen Bedarfsträger bleibt die bisherige Rege
lung bestehen.

7. Die Abrechnung über die Warenbewegung auf 
Formblatt NA bleibt bestehen.
Die Abrechnung nach Verordnung 25 entfällt für 
die nicht mehr rationierten Lebensmittel. An ihre 
Stelle tritt ab Monat Januar 1951 folgende Rege
lung:

Der Einzelhandel meldet. dem zuständigen 
.Amt für Handel und Versorgung die monat
lichen Endbestände und die Warenzugänge 
für den jeweils abgelaufenen Monat bis zum
6. des darauffolgenden Monats.

Berlin, den 23. Dezember 1950
Ministerium für Handel und Versorgung 

Dr. H a m a n n
Minister

Mitteilung des Verlages
/ . *
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